
 

 
 

 
Antrag öffentlich 

 
 

Federführendes Amt Nr. 

Amt für Planung und Naturschutz 065/2016 
 
 
Betreff: 
 
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion - Erfahrungsbericht zur Einführung des MobiTickets 
 
 

Beratungsfolge Termin 

 

Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung 03.06.2016 
Berichterstattung:    
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Erläuterungen: 
 
Die SPD-Kreistagsfraktion hat mit anliegendem Schreiben vom 06.05.2016 beantragt, im 
Ausschuss über die ersten Erfahrungen nach der Einführung des MobiTickets am 
01.01.2016 zu berichten und ggf. Vorschläge zur Änderung der Rahmenbedingungen 
vorzulegen. 
 
Der Kreistag hat am 26.06.2015 der Einführung des MobiTickets zugestimmt. Das 
MobiTicket wurde als vergünstigtes Ticket für Bezieher von Sozialleistungen 
münsterlandweit einheitlich zum 1. Januar 2016 eingeführt. 
 
Folgende Abotickets werden angeboten: 
 

FunAbo 
 für Kinder und Jugendliche von 6 – 20 Jahren 

 gilt montags bis freitags an Schultagen in NRW ab 14 Uhr und am Samstag, Sonntag und 
Feiertag ohne Zeiteinschränkung 

 Fahrtmöglichkeit im gesamten Münsterland  
          Preis: 5,00 € / Monat (Zuzahlung Landesmittel: 9,00 €) 

Abo 
 gilt rund um die Uhr nur innerhalb des Wohnortes 

 darüber hinaus mit günstigen AnschlussTickets 
          Preis: 15,00 € / Monat (Zuzahlung Landesmittel: 35,00 €) 

9 UhrAbo 
 gilt von montags – freitags ab 9 Uhr, am Samstag, Sonntag und Feiertag ohne Zeiteinschränkung 

und nur innerhalb des Wohnortes 

 darüber hinaus mit günstigen AnschlussTickets 
          Preis: 10,00 € / Monat (Zuzahlung Landesmittel: 25,00 €) 

60plus Abo 
 für Personen ab 60 Jahren 

 gilt montags – freitags ab 8 Uhr, am Samstag, Sonntag und Feiertag ohne Zeiteinschränkung 

 wahlweise im Kreis Warendorf oder im gesamten Münsterland 
          Preis: 20,00 € / Monat (Kreis Warendorf) – (Zuzahlung Landesmittel: 20,00 €) 
          Preis: 25,00 € / Monat (Netz Münsterland) – (Zuzahlung Landesmittel: 26,00 €) 

       Den Zuzahlungen liegt der derzeit gültige Tarif zugrunde 

 
Die Einführung des MobiTickets erfolgte unter dem Vorbehalt der auskömmlichen 
Landesförderung. Dabei wurde das Ticket so ausgestaltet, dass keine eigenen 
Kreismittel hierfür notwendig sind. 
 
Der Kreis Warendorf hat eine Förderung von 381.000 € für einen Durchführungszeitraum 
bis zum 30.06.2017 beantragt.  
Ein Zuwendungsbescheid über diese Summe wurde in Aussicht gestellt und soll in den 
nächsten Tagen vorliegen. 
 
Am 25.04.2016 fand ein Gespräch der Münsterlandkreise und der RVM über die 
bisherige Annahme des MobiTickets statt. 
Hierbei standen die bisherige Nachfrage sowie die zu erwartenden Kosten für das Jahr 
2016 im Mittelpunkt des Gespräches. 
Die entsprechenden Zahlen sind in der Anlage 1 dargestellt. 
 
Hiernach nutzten im Kreis Warendorf im April 542 Personen das MobiTicket. Die Zahl ist 
von 68 Nutzern im Januar deutlich gestiegen. 
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Im Kreis Borken nutzten 236 Personen, im Kreis Coesfeld 199 Personen und im Kreis 
Steinfurt 1128 Personen das Ticketangebot. 
 
Unter der Annahme, dass die Nutzerzahlen im Wesentlichen auf dem derzeitigen Niveau 
bleiben, würden mit ca. 172.000 €    45 % der Landesmittel ausgeschöpft werden. 
Die Ausnutzung im Kreis Borken würde 27 %, im Kreis Coesfeld 27 % und im Kreis 
Steinfurt 59 % betragen. 
 
Derzeit wird zwischen den Münsterlandkreisen abgestimmt, ob im Rahmen einer 
auskömmlichen Landesförderung das Monatsabo und das 9UhrAbo, welche bisher nur in 
der Preisstufe 2 (innerhalb des Wohnortes) gelten, auf die Preisstufen 3 und 
gegebenenfalls 4 ausgeweitet werden können. Hierdurch würde das Ticket auch für 
kleinere Orte attraktiver und Verbindungen in Nachbarorte ohne Zukauf von Zusatztickets 
ermöglichen. 
Die auskömmliche Ausweitung wird unter Berücksichtigung aktualisierter Nutzerdaten 
und der vorliegenden Förderbescheide im Juni unter den Münsterlandkreisen 
abgestimmt und soll in den September-Sitzungen zur Beratung und Beschlussfassung 
vorgelegt werden. 
Die Bezirksregierung weist darauf hin, dass vor einer Erweiterung der bisher beantragten 
Konditionen des MobiTickets eine formale Zustimmung und Änderung des bisherigen 
Zuwendungsbescheides erfolgen muss.  
 
 
Anlagen: 

Anlage 1: Übersicht MobiTicket im Münsterland 
Antrag SPD-Fraktion - Erfahrungsbericht MobiTicket 
 
 
 



 4 

 
 
1.   

 Amtsleitung  
 
 
 
2.   

 Dezernent  
 
 
 
3.   

 Kämmerer (nur bei Vorlagen mit finanziellen 
Auswirkungen) 

 

 
 
 
4.   

 Landrat  
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